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Neue Haushaltskrise in den USA 

von NORBERT F. TOFALL 

 

• Bis zum 11. Dezember 2015 muß in den USA ein neuer Haushalt verabschiedet und bereits ab 

Ende Oktober über eine Anhebung der Schuldengrenze entschieden werden. 

• In den USA ist der Anteil der Staatsverschuldung am Bruttoinlandsprodukt sowohl unter republi-

kanischen als auch demokratischen Präsidenten ständig angestiegen. Nur unter dem demokrati-

schen Präsidenten Bill Clinton wurde dieser wachsende Anteil von 1998 bis 2001 für kurze Zeit 

zurückgefahren. 

• Wahrscheinlich dürften in den nächsten Wochen neue faule Kompromisse und eine erneute 

Anhebung der Schuldengrenze beschlossen werden. 

 

Nach wochenlangen Debatten hat am 30. Sep-

tember 2015 der Kongreß der Vereinigten Staa-

ten von Amerika einen Übergangshaushalt bis 

zum 11. Dezember 2015 verabschiedet. Präsi-

dent Obama hat das Gesetz umgehend unter-

zeichnet, denn anderweitig hätte er ab Mitter-

nacht, also dem 1. Oktober 2015, hunderttau-

send Beamte in den Zwangsurlaub schicken 

müssen.  

 

Das Gesetz ist im Repräsentantenhaus mit 277 

gegen 151 Stimmen angenommen worden. Es 

ist jedoch nur zustande gekommen, weil es dem 

republikanischen Sprecher des Repräsentanten-

hauses, John Boehner, gelang, die Unterstüt-

zung der Demokraten zu gewinnen. Seine eige-

ne republikanische Fraktion hat im Repräsen-

tantenhaus mehrheitlich gegen den Übergangs-

haushalt gestimmt.  

 

Die Haushaltskrise in den USA ist damit aber 

noch lange nicht beendet, im Gegenteil: Bis zum 

11. Dezember 2015 müssen Senat und Reprä-

sentantenhaus einen neuen Haushalt beschlie-

ßen. Zudem führt die Schuldengrenze (statutory 

debt limit) von 18,1 Billionen Dollar dazu, daß 

das amerikanische Finanzministerium voraus-

sichtlich ab Ende Oktober keine neuen Schulden 

aufnehmen darf. Danach kann die Regierung 

ihre Verpflichtungen nur noch aus ihren Bar-

geldbeständen nachkommen. Darüber hinaus 

treten ab Januar 2016 automatische Ausgaben-

kürzungen in Kraft, die aus einem Gesetz aus 

dem Jahr 2011 folgen, als der erste Schulden-

krieg tobte. Damals konnte nur deshalb eine 

Mehrheit für eine Anhebung der Schuldengren-

ze gefunden werden, weil gleichzeitig beschlos-

sen wurde, innerhalb von zehn Jahren das Defi-

zit der Regierung um 4 Billionen Dollar zu kür-

zen. Da bis dato keine entsprechenden Kür-

zungsprogramme beschlossen worden sind, 

könnten die ersten automatischen Kürzungen 

im Januar 2016 in Kraft treten. 

 

Derzeit sind zum einen Präsident Obama und 

die Demokraten für eine Anhebung der Schul-
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dengrenze, um neue Sozial- und Bildungspro-

gramme zu finanzieren. Unter den Republika-

nern sind vor allem jene Außenpolitiker für eine 

Anhebung der Schuldengrenze, die angesichts 

der weltweiten Krisen die Militärausgaben stei-

gern wollen, um die von ihnen für erforderlich 

gehaltenen Interventionen durchführen zu kön-

nen. Obwohl es auch sehr viele Republikaner 

gibt, welche die Schuldengrenze nicht anheben 

wollen und die vorgestern aus diesem Grund 

einem Übergangshaushalt die Zustimmung ver-

weigert haben, zeigt diese Konstellation insge-

samt, daß das amerikanischen Überschuldungs-

problem ein überparteiliches Problem ist, wel-

ches nicht einseitig den Demokraten oder den 

Republikanern angelastet werden kann.  

 

In den USA ist der Anteil der Staatsverschuldung 

am Bruttoinlandsprodukt sowohl unter republi-

kanischen als auch demokratischen Präsidenten 

ständig angestiegen. Nur unter dem demokrati-

schen Präsidenten Bill Clinton wurde dieser 

wachsende Anteil von 1998 bis 2001 für kurze 

Zeit zurückgefahren. Die Höhe der Staatsver-

schuldung in den USA ist also kein kurzzeitiges, 

konjunkturelles Problem, sondern hat sich über 

Jahrzehnte aufgebaut und verschärft: „The 

problem is bipartisan… Spending has continued 

ever upward under Republicans and Democrats, 

conservatives and liberals, saints and scoun-

drels. Without creating some institutional bar-

riers to political plunder the system will conti-

nue to produce the same overall results, despite 

slight differences in exactly how much is spent 

on whom and when.“1 

  

                                                           
1
  DOUG BANDOW: „Preparing for the Next Debt Fight. 

Feckless Republicans need a Niskanen Amendment to 
slow federal spending and stop debt“, in: The American 
Spectator, March 15th, 2015, online zuletzt abgerufen 
am 28. September 2015 unter: 

 http://spectator.org/articles/61949/preparing-next-
debt-fight 

Das ist leichter gesagt als getan. Die Einführung 

und Durchsetzung von derartigen institutio-

nellen Grenzen und Regeln bedarf eines über-

parteiliches Konsenses und ein gemeinsames 

Handeln von Präsident, Senat und Repräsentan-

tenhaus. Wie ein derartiger überparteilicher 

Konsens in der derzeitigen politischen Lage, die 

durch erhöhte politische Polarisierung geprägt 

ist, gefunden werden soll, ist momentan nicht 

abzusehen.  

 

Es wird angesichts der derzeitigen demokrati-

schen und republikanischen Nominierungswahl-

kämpfe um die Präsidentschaftskandidaturen in 

den USA deshalb besonders interessant zu be-

obachten sein, wie in der neuen Haushaltskrise 

der USA von wem agiert wird. Die seit Jahren 

zunehmende politische Polarisierung dürfte 

wohl sinnvolle institutionelle Reformen, denen 

aufgrund der Checks and Balances parteiüber-

greifend mit großer Mehrheit zugestimmt wer-

den müßte, eher verhindern. Wahrscheinlicher 

sind in den nächsten Wochen neue faule über-

parteiliche Kompromisse und eine erneute An-

hebung der Schuldengrenze. Da dies einer jahr-

zehntelangen Übung entspricht, dürften die 

Finanzmärkte davon nur am Rande Notiz neh-

men.  

 

Sollte es aber nicht zu einer Anhebung der 

Schuldengrenze kommen, dann wäre das ein 

Indikator für mögliche politische Änderungen. 

Daß diese Änderungen allerdings zu einer wirt-

schaftspolitischen Wende führen, die diesen 

Namen verdient, ist momentan unwahrschein-

lich. Aufgrund der derzeitigen politischen Polari-

sierung in den USA sind taktische Manöver 

wahrscheinlicher, die dem anstehenden Präsi-

dentenwahlkampf geschuldet sind. 
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